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Risiken bei Privatbehandlung und
Privatliquidation
Antworten auf häufige Fragestellungen

Fortführend zum Schwerpunktthema „Risikomana-
gement“ der BZB-Ausgabe 9/2008 widmen wir
uns in diesem GOZ-Beitrag erneut häufig gestell-
ten Fragen rund um Behandlung und Liquidation
nach der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ)
beziehungsweise der Gebührenordnung für Ärzte
(GOÄ). Rund um die Abrechnung „neuer“, nach
1988 entwickelter Leistungen kommt es infolge
des höchst unterschiedlichen Erstattungsverhaltens
von privaten Krankenversicherungen und Bei hilfe -
stellen häufig zu Nachfragen.

Je älter die seit 1988 unveränderte GOZ wird,
 desto häufiger wird der Zahnarzt seinen Patienten
neu entwickelte Leistungen anbieten, die in der
GOZ nicht enthalten sind. Sie werden nach § 6 Abs. 2
GOZ „analog“ berechnet, wenn die folgenden Kri-
terien erfüllt sind: 

„Neue Behandlung“ bestehend aus mehreren
Leistungen
Sollte sich eine nach dem 1. Januar 1988 aufgrund
wissenschaftlicher Erkenntnisse neu entwickelte
Behandlung aus mehreren selbstständigen, teil-
weise im Gebührenverzeichnis enthaltenen, teil-
weise neu entwickelten oder nicht im Gebühren-
verzeichnis der GOÄ enthaltenen Leistungen zu-
sammensetzen, so können nach Auffassung der
BLZK auch mehrere einzelne GOZ- oder GOÄ-
 Gebührenpositionen oder Analogpositionen zur
gleichwertigen Berechnung der einzelnen Leistun-
gen der Behandlung herangezogen werden. Ob der
Zahnarzt bei seiner Analogberechnung die gesamte
Behandlung mit einer einzigen Analogposition
abdecken wollte oder die einzelnen selbstständigen
Leistungen einzeln bewertet und berechnet hat, er-
gibt sich aus den berechneten Positionen von selbst.

Gleichwertigkeitsprüfung
Eine nach wissenschaftlichen Erkenntnissen nach
dem 1. Januar 1988 neu entwickelte Leistung muss
entsprechend einer nach Art, Kosten- und Zeitauf-
wand gleichwertigen Leistung der GOZ berechnet
werden. Die Gleichwertigkeitsprüfung hat dem-
nach nichts mit dem tatsächlichen Leistungsin-
halt zu tun, denn die Gleichartigkeit ist durch den
§ 6 Abs. 2 GOZ nicht gefordert. Der Zahnarzt hat
die Analogiebewertung eigenverantwortlich durch -
zuführen und hat bei der Feststellung der Gleich-
wertigkeit einen Ermessensspielraum. Er hat dabei
sich selbst und seine persönliche Leistungserbrin-
gung als Maßstab. Der Ermessensspielraum gilt
dann als überzogen, wenn dem Zahnarzt die Un-
angemessenheit der Bewertung, sprich Gleichwer-
tigkeitsprüfung, nachgewiesen werden kann. Für
die Feststellung der Gleichwertigkeit hat der Zahn-
arzt Art, Kosten- und Zeitaufwand der neuen Leis-
tung mit der hilfsweise zur Berechnung ausgesuch-
ten Analogleistung zu vergleichen.
Nicht alle drei Kriterien (Art der Leistungser -
bringung, Zeitaufwand, Kostenaufwand) müssen
nebeneinander gleichrangig erfüllt werden, son-
dern müssen insgesamt zur Gleichwertigkeit füh-
ren. Wenn zum Beispiel eine Leistung einen nied-
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1. Es muss sich bei diesen Leistungen um selbststän -

dige zahnärztliche Leistungen handeln. „Selbststän-

dig“ sind alle Einzelleistungen, die nicht Bestandteil

oder eine besondere Ausführung einer anderen (be-

rechneten) Leistung nach dem Gebührenverzeichnis

der GOZ oder der GOÄ sind.

2. Die Leistungen müssen nach dem 1. Januar 1988

 aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt

worden sein. Alle nach 1988 entwickelten Leistun-

gen, wie zum Beispiel die inzwischen allgemein ver-

breiteten „State of the Art“-Leistungen Dentinadhä-

sive Rekonstruktionen, gesteuerte Geweberegenera-

tion, Sinuslift und vieles mehr, die 1987 noch unbe-

kannt waren und deshalb im Gebührenverzeichnis

der GOZ 1988 nicht enthalten sind, können analog

nach § 6 Abs. 2 GOZ berechnet werden. Eine all -

gemeine wissenschaftliche Anerkennung der neuen

Leistungen ist nicht gefordert. Sie müssen nur auf-

grund wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt

worden sein.

3. Die Berechnung dieser „neuen“ zahnärztlichen Leis-

tungen erfolgt entsprechend einer nach Art, Kosten-

und Zeitaufwand „gleichwertigen“ Leistung.



rigeren Zeitaufwand benötigt, jedoch eine höhe-
re Anforderung an den Zahnarzt stellt, kann des-
halb trotzdem eine Gleichwertigkeit der Leistun-
gen gegeben sein. Je umfangreicher, schwieriger
oder zeitaufwendiger die Behandlung durch-
schnittlich ist, desto höher muss zwangsläufig die
Analogleistung bewertet sein. Sie hat bei Ansatz
des Durchschnittsmultiplikators die Kriterien des
§ 5 Abs. 2 GOZ zu erfüllen, also die durchschnitt-
liche Schwierigkeit, den durchschnittlichen Zeit-
aufwand und durchschnittlich besondere Um-
stände bei der Leistungserbringung zu berück-
sichtigen. Ein Über- oder Unterschreiten der
durchschnittlichen Bemessungskriterien bei der
Leistungserbringung der Analogleistung ermög-
licht dann eine Veränderung des Multiplikators
nach § 5 Abs. 2 GOZ.

Analogleistungen sind GOZ-Leistungen
Neue, nach dem 1. Januar 1988 aufgrund wissen-
schaftlicher Erkenntnisse entwickelte zahnärzt -
liche Leistungen, die gemäß § 6 Abs. 2 GOZ als
Analogleistung berechnet werden, müssen nicht
gesondert vereinbart werden. Sie sind, nachdem sie
als solche vom Zahnarzt individuell festgelegt wor-
den sind, genauso zu behandeln, als ob sie in der
GOZ enthaltene Leistungen wären (zum Beispiel
Veränderung des Multiplikators nach Schwierig-
keit, Zeitaufwand und Umständen, ggf. Begrün-
dungspflicht etc.).

Zusätze zu Gebührennummern – Analog -
berechnung
Im Sinne einer verständlichen und übersicht -
lichen Rechnungsstellung empfiehlt es sich, die
analog berechneten GOZ-Positionen entspre-
chend kenntlich zu machen. Das kann zum Bei-
spiel neben dem vorgeschriebenen Hinweis „ent-
sprechend“ im Leistungstext durch den Zusatz
„A“ bei der betreffenden Gebührenziffer erfolgen.
Zum Beispiel: „217A, Dentinadhäsive Rekons -
truktion, entsprechend 217, Einlagefüllung mehr
als 2-flächig“.

Empfehlungen zu Analogberechnungen
Der einzelne Zahnarzt legt eine Analogleistung
nach den Gleichwertigkeitsprinzipien des § 6 Abs. 2
GOZ nach billigem Ermessen selbst fest. Er hat
 dabei einen Ermessensspielraum. Empfehlungen
hinsichtlich der Analogleistungsberechnung be-
stimmter Leistungen, von welcher Seite auch im-
mer, sind dabei für den einzelnen Zahnarzt nicht
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bindend und können deshalb auch nicht als
Grundlage für die Angemessenheit der Analogleis-
tung oder ihrer Erstattung herangezogen werden.
Für Leistungen aus der Gebührenordnung für Ärzte
gilt entsprechend der § 6 Abs. 2 der GOÄ: „Selbststän-
dige ärztliche Leistungen, die in das Gebührenver-
zeichnis nicht aufgenommen sind, können entspre-
chend einer nach Art, Kosten- und Zeitaufwand
gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeichnisses
berechnet werden.“ Dabei muss es sich im Gegensatz
zur GOZ nicht um neue Leistungen handeln.
Wenn der Zahnarzt die entsprechende gleichwer-
tige Leistung nach seinem Ermessen ausgewählt
hat, muss er für die Berechnung zusätzlich die Be-
stimmungen des § 10 GOZ beachten! Für die ledig-
liche Anwendung besonderer Verfahren, Methoden
oder Geräte ist die Analogberechnung für bereits in
der GOZ enthaltene Leistungen nicht möglich. Sie
können nur über die Anwendung der allgemeinen
Bemessungskriterien (Steigerungssatz, gegebenen-
falls Vereinbarung nach § 2 Abs. 1 und 2 GOZ) aus-
geglichen werden.
Fazit: Eine vorherige schriftliche Vereinbarung mit
dem Patienten bezüglich Analogleistung nach § 6
Abs. 2 GOZ sieht die GOZ definitiv nicht vor. Es
empfiehlt sich dennoch fraglos, bei Analogleis -
tungen den Patienten vorab über mögliche Er -
stattungsschwierigkeiten beziehungsweise tarif -
bedingte Erstattungsausschlüsse aufzuklären, die
bedauerlicherweise durch Kostenerstatter bewirkt
werden und die damit den Versicherten die Erstat-
tung von Leistungen des zahnmedizinischen Fort-
schritts vorenthalten. Ein Heil- und Kostenplan mit
der Möglichkeit der Klärung der Erstattung im
 Vorfeld ist zwar nicht zwingend vorgeschrieben,
nutzt aber dem Arzt-Patienten-Verhältnis.
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